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lässt sich auch anders formulieren: 
Der große amerikanische Country-
Sänger Woodie Guthrie hat 1956 das 
wunderschöne Lied geschrieben: 
“This Land is your Land“. Bernie San-
ders hat im Wahlkampf wieder an ihn 
erinnert. „Dieses Land ist dein Land, 
dieses Land ist mein Land... Dieses 
Land wurde geschaffen für dich und 
mich“.

Ausgrenzung

von Niklas Porrello

Diskriminierung anderer - eine Folge des besse

Die Stigmatisie
der Rechten

Der Begriff „Othering“ bezeichnet die Abgrenzung einer sozialen Gruppe vo
zung einer Minderheit mit scheinbar nordafrikanischer Herkunft vom Rest d
Kölner Hauptbahnhof durch die Polizei geschehen ist, wäre ein Beispiel dafür
aufgrund eines Stigmas, des Aussehens eines bestimmten, nordafrikanisc
Vorgehen zog jedoch innerhalb kürzester Zeit eine breite mediale Kritik nach
grund einer ethnischen Zugehörigkeit ist Teil aktueller, wissenschaftlicher D
Eine andere Form des Otherings und der Stigmatisierung, die ebenfalls spä
lingskrise“ wieder aktueller zu werden scheint, bleibt vom allgemeinen, 
weitgehend unrefl ektiert. Diese Form der Ausgrenzung wird im Folgenden sk
„Rechten“.
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seren Arguments?

ierung 

e von einer bzw. den anderen. Die Abgren-
st der Anwesenden, wie es zu Silvester am 
afür. Die Abgrenzung, das Othering, wurde 
nischen Phänotyps, durchgeführt. Dieses 
nach sich. Der Vorgang des Otherings auf-
er Diskurse. 
spätestens mit der sogenannten „Flücht-
en, wie dem wissenschaftlichen Diskurs 
n skizziert. Die Rede ist vom Othering der 

echts sein, ein Grund zur 
Stigmatisierung
Die Bezeichnung 
„Rechts“ im politischen 
Sinne, geht auf die Sitz-
verteilung in der fran-
zösischen Abgeordne-
tenkammer von 1814 

zurück. Dort saßen rechts die Abgeord-
neten, die für die Bewahrung der gegen-
wärtigen Verhältnisse eintraten. Dieser 
Begriff wandelte sich aber über die Zeit. 
Heute wird die „rechte“ Weltanschau-
ung durch die Annahme gekennzeich-
net, dass Menschen verschieden sind 
und deshalb Hierarchien und Ungleich-
heit natürlich, unausweichlich und zu-
mindest teilweise das Resultat von fai-
rem (wirtschaftlichen) Wettbewerb sind 
(vgl. Carlisle 2005, S. 693 und S. 721, 
vgl. Bobbio/Cameron 1996, vgl. Gold-
thorpe 1986, S. 156). 

Hält man dieser Defi nition des „Rech-
ten“ die Zuschreibungen entgegen, 
denen sich Rechte ausgesetzt sehen, 
so zeigt sich, dass 71% der Deutschen 
mit dem Begriff „Rechts“ direkt Radi-
kalismus verbänden. 67% assoziierten 
mit dem Begriff Gewalttätigkeit, 63% 
Bedrohung und 50% Dummheit, zeigt 
eine Umfrage des IDF-Allensbach. Mit 
dem Begriff „Rechts“ wird also direkt 
deviantes Handeln verbunden.

Diese Zuschreibung, macht aus dem 
Merkmal „Rechts“ ein diskreditieren-
des Stigma.  Ein Stigma ist „ein phy-
sisches, psychisches oder soziales 
Merkmal, durch das eine Person sich 
von den übrigen Mitgliedern einer Ge-
sellschaft oder Gruppe, der sie ange-
hört, negativ unterscheidet und das sie 
von vollständiger sozialer Anerkennung 
ausschließt.“ (Peuckert 1995, S. 354). 

Um die Entstehung eines Stigmas zu 
erklären führt Goffmann die Begriffe 
der „virtuellen“ und „aktuellen“ „so-
ziale Identität“ ein. Virtuelle soziale 
Identität meint die Erwartungen an 
Merkmale und Attribute, denen eine 
Person ausgesetzt ist. Diese Erwar-
tungen helfen dabei, eine Person in 
gewisse Kategorien einzuordnen und 
prägen das Handeln ihr gegenüber. 
Im Gegenzug dazu bezeichnet die 

R aktuelle soziale Identität die tatsäch-
lichen Merkmale und Attribute, über 
die eine Person verfügt. Wenn erwar-
tetes und tatsächliches Handeln ei-
ner Person voneinander abweichen, 
beruht dies auf einer Differenz an 
virtueller und aktueller sozialer Identi-
tät. Geht diese Differenz soweit, dass 
einer Person aufgrund eines Merk-
mals eine virtuelle soziale Identität 
unterstellt wird, mit der Attribute ein-
hergehen, die die Person als deviant 
kennzeichnen und somit herabstufen, 
wird von einem Stigma gesprochen. 

Im Fall des oder der „Rechten“, wird 
die aktuelle soziale Identität, laut all-
gemeiner Defi nition, durch die Annah-
me gekennzeichnet, dass Hier-archi-
en in der menschlichen Gesellschaft 
unvermeidlich sind. Dem gegenüber 
schreibt die Gesellschaft den „Rech-
ten“ eine virtuelle soziale Identität zu, 
die mit Attributen wie „gewalttätig“ 
oder „bedrohlich“ deviant ist. Diese 
Zuschreibungen von abweichenden 
Attributen sind der Grund dafür, dass 
mit dem „rechts sein“ direkt eine 
Diskreditierung einhergeht. Aus dem 
„rechts sein“ wird so ein Stigma. 

Allgemein hin wird der Begriff Stigma 
aber vor allem dann gebraucht, wenn 
die Zuschreibung diskreditierender 
Attribute aufgrund von körperlichen 
Merkmalen, wie z.B. Behinderungen 
oder phylogenetische Eigenschaften, 
erfolgen. Dennoch nennt Goffman 
drei Arten von Stigmata: „Abscheulich-
keiten des Körpers“, „phylogenetische 
Stigmata“ und „individuelle Charak-
terfehler“. Das Stigma des politisch 
„rechts Seins“ zählt zu letzteren, denn 
individuelle Charakterfehler werden 
u.a. als „... tückische und starre Mei-
nungen...“ wahrgenommen. 

Auswirkungen der Stigmatisierung
Personen, die davon ausgehen, dass 
Menschen verschieden und Hierarchi-
en natürlich sind, müssen mit einer 
Zuschreibung diskreditierender virtu-
eller Identitäten rechnen. Wenn sie 
sich bereits offen als „Rechte“ geoutet 
haben und sie demnach stigmatisiert 
werden, so zählen sie zu der Gruppe 
der Diskreditierten. Wenn das „An-
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derssein“ noch nicht wahrnehmbar 
war und den anderen Personen somit 
nicht bekannt ist, gehört die „rechte“ 
Person zu der Gruppe der Diskreditier-
baren. Personen, die unter einem Stig-
ma leiden, kennen idR. beide Situatio-
nen und versuchen ihr unerwünschtes 
„Anderssein“ im Sinne eines Stigma-
Managements zu verstecken. In die-
sem Sinne spricht Chiarini  auch vom 
Paradoxon der illegitimen Identität. 
Rechte werden demnach dazu ge-
zwungen ihre Identität herabzustufen, 
wenn sie ihre politische Meinung ver-
treten wollen, sie werden also zu Dis-
kreditierten, oder sie müssen auf poli-
tische Legitimität verzichten, wenn sie 
ihre Identität stärken müssen und wei-
terhin „nur“ zu den Deskreditierbaren 
gehören wollen (vgl. auch Ferraresi). 
Dies erklärt auch, dass rechte Partei-
en in Wahlumfragen, der Regel nach, 
immer schwächer eingestuft werden, 
als ihr eigentliches Wahlergebnis 
letztlich sein wird. Die Wähler*Innen 
befürchten für ihr Wahlvorhaben ver-
urteilt zu werden. 

Häufi g bleibt es auch nicht bei einer 
Zuschreibung von diskreditierenden 
Eigenschaften. Als „Rechte“ stigmati-
sierte Menschen erleiden auch Aus-
grenzung und Gewalt. Aufgrund ihres 
Stigmas scheinen die Verhaltensre-
geln, wie sie „normalen“ Mitgliedern 
der Gesellschaft entgegengebracht 
werden, nicht mehr zu gelten. Dies er-
scheint vor allem dann als Dilemma, 
wenn man bedenkt, dass die eigene 
Identität nicht von einem Individuum 
ausgesucht wird, sondern durch die 
Sozialisation im dialektischen Pro-
zess erworben wird. Alltagswissen, 
das was Menschen für die Wahrheit 
halten, ihre Sicht der Welt, wird durch 
ihre Gesellschaft konstruiert. Mit an-
deren Worten: Keine Person sucht 
es sich aus „rechts“ zu sein, son-
dern entwickelt ihre (rechte) Meinung 
durch Prozesse in ihrer individuellen 
Biographie. Sie ist „rechts“, weil sie 
diese Meinung für die Richtige und 
ihre Weltanschauung für wahr hält. 

Die Stigmatiserung Rechter als politi-
sches Mittel
Die Stigmatisierung der Rechten ist 

ein Versuch, rechte Weltanschauun-
gen zu bekämpfen. Denn durch das 
bloße Existieren von anderen Welt-
anschauungen, sieht sich die eigene 
gefährdet. Berger und Luckmann nen-
nen Weltanschauungen, die Summe 
des gesellschaftlich objektivierten 
und subjektiv richtigen Wissens, „sym-
bolische Sinnwelten“. Treffen nun zwei 
solcher Sinnwelten aufeinander, tre-
ten sie in Konkurrenz. Eine Form der 
Konkurrenzbewältigung ist dabei die 
Nihilisierung. Dies ist ein Prozess, in-
dem versucht wird, den Deutungswett-
streit zweier Sinnwelten zu gewinnen, 
indem die Anhänger der konkurrieren-
den Sinnwelt als minderwertig darge-
stellt werden. Nihilisierung ist nichts 
anderes als eine Stigmatisierung mit 
dem Ziel, die alternative Sinnwelt zu 
bekämpfen, indem ihre Anhänger dis-
kreditiert werden. Im Falle der Rech-
ten legitimiert die Zuschreibung der 
devianten Eigenschaften Radikalität 
und Gewalttätigkeit dazu, ihre Welt-
anschauung komplett zu untergraben, 
ohne dass sich mit ihr auseinander 
gesetzt werden muss. Beschreibt 
man den kognitiven Prozess bei der 
Nihilisierung mit anderen Worten, so 
könnte er lauten: „Rechte sind eben 
anders und können in Folge dessen 
nicht die wahre Wirklichkeit erkennen. 
Es macht deshalb keinen Sinn sich 
mit Ihnen auseinanderzusetzen“. Dies 
wird besonders dann deutlich, wenn 
rechte Parteien, aufgrund ihrer Sinn-
welt, von der Teilhabe an Diskussio-
nen ausgeschlossen werden (sollen), 
wie es z.B. die Ministerpräsidentin 
von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, bei 
der Elefantenrunde zur Landtagswahl 
2016 forderte. Ihre Begründung: „Die 
AfD hat sich stark radikalisiert. Es gibt 
für mich deshalb gar keinen Grund, 
mich in eine Elefantenrunde zu set-
zen, in der die AfD anwesend ist, ob-
wohl sie nicht Mitglied im Landtag 
ist.“ Hier wird deutlich, wie das zuge-
schriebene Attribut der Radikalität die 
Auseinandersetzung mit der rechten 
Sinnwelt überfl üssig macht. Das Ot-
hering der Rechten wird ein Mittel zur 
Bekämpfung dieser.

Auch die Zweite Dimension der Nihi-
lisierung, das Bestreben, die Erklä-

rungen der konkurrierenden Sinnwelt 
mit Begriffen der eigenen zu erset-
zen, könnte im Fall der Rechten An-
wendung fi nden. Die Aussagen der 
Rechten würden in diesem Zusam-
menhang mit dem eigenen „Wissen“, 
das über die rechte Sinnwelt besteht, 
neu interpretiert werden. „Man muss 
deshalb nur auf ihre Aussagen ach-
ten, die ihren Defensivcharakter und 
ihre Verlogenheit selbst enthüllen“ 
so Berger und Luckmann. Beispiele 
für die zweite Dimension der Nihilisie-
rung zu nennen ist schwierig, da es 
immer eine Gratwanderung zwischen 
möglichst offener, objektiver Inter-
pretationen der Aussagen und einem 
kompletten Neuinterpretieren nach 
der eigenen Sinnwelt bedeutet. Hier 
wäre es die Möglichkeit empirischer 
Forschung zu untersuchen, inwieweit 
die Handlungen von Rechten, durch 
das herrschende „Wissen“ über sie in 
diskursiven Prozessen neu interpre-
tiert und konstruiert werden. Die hete-
rogenen medialen Reaktionen auf die 
Forderung der Grenzsicherung mittels 
Bewaffneter Beamter, von Frauke Pe-
try (AfD) und Boris Palmer (Die Grü-
nen) deuten jedenfalls an, dass die 
Handlungen „Rechter“ auf Grundlage 
des „Wissens“ über sie, anders inter-
pretiert werden, als bei Menschen, 
die nicht auf diese Weise stigmatisiert 
werden. Dies bedürfe aber tiefgreifen-
dere Untersuchungen.

Kann Ausgrenzung legitim sein?
Es wurde gezeigt, dass Menschen mit 
einer rechten Weltanschauung oft 
eine diskreditierende virtuelle sozia-
le Identität zugeschrieben wird. Ein 
Großteil der Gesellschaft verbindet 
Rechts direkt mit Attributen wie Ge-
walttätigkeit oder Radikalität. Dies hat 
aber nicht zwangsläufi g etwas mit der 
aktuellen sozialen Identität der Rech-
ten zu tun. Besteht eine Heterogenität 
zwischen aktueller und devianter vir-
tueller sozialer Identität, so kann man 
auch im Fall von rechten Meinungen 
als eine Stigmatisierung in Form eines 
individuellen Charakterfehlers spre-
chen. Dies kann zur Ausgrenzung der 
Menschen führen und legitimiert zum 
Teil auch Gewalt gegen diese, da die 
Rechten somit von völliger sozialer 
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Anerkennung ausgeschlossen sind. 
Die Rechten, das sind „die Anderen“. 
Dabei wurde auch die Sinnwelt der 
rechten Person, durch Sozialisations-
prozesse erworben. Rechte können 
für ihr Denken also genau so wenig 
wie es Menschen für ihre Hautfarbe 
oder Ethnie können. Ein Grund für die 
Stigmatisierung könnte der Versuch 
sein, somit ihre (rechte) Sinnwelt zu 
nihilisieren und zu bekämpfen. Frag-
lich bleibt jedoch, ob ein Zweck die 
Stigmatisierung und somit auch Aus-
grenzung ganzer Menschengruppen 
legitimieren kann. Der zwanglose 
Zwang des besseren Arguments be-
ruht jedenfalls nicht auf der Diskredi-
tierung Andersdenkender. 
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